
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 48 Abs. 1 des Geset-
zes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfa-
len (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. 
S. 547) hat die Universität Duisburg-Essen folgende Ord-
nung erlassen: 

 
 
 

Artikel I 
 
Die Einschreibungsordnung der Universität Duisburg-Es-
sen vom 22. Januar 2013 (Verkündungsblatt Jg.11, 2013 
S. 249 / Nr. 22) wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

§ 13 lautet „Verarbeitung personenbezogener Daten“ 
 

2. § 4 wird wie folgt geändert 

 

a) Absatz 6 wird gestrichen. 

b) Absatz 7 wird zu Absatz 6 und erhält folgende 
Fassung: 
„Alle immatrikulierten Studierenden erhalten ei-
nen Studierendenausweis (Chipkarte), der für 
die Dauer des Studiums an der Universität Duis-
burg-Essen gültig ist. Er wird auf Antrag wahl-
weise als multifunktionale Chipkarte oder als 
Karte mit nicht aktiviertem Chip ausgegeben.“ 
 

c) Absatz 8 wird zu Absatz 7. 

d) Absatz 9 wird zu Absatz 8. 

3. § 13 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift lautet „Verarbeitung personen-

bezogener Daten“. 

 
b) In Absatz 1 1. Halbsatz wird das Wort „erhebt“ 

durch „verarbeitet“ ersetzt. 
 
c) In Absatz 1 2. Halbsatz wird nach den Worten 

„berufspraktische Tätigkeit vor Aufnahme des 
Studiums“ der Passus „Teilnahme am Frühstu-
dium der Universität Duisburg-Essen“ eingefügt. 

d) Absatz 2 erhält folgende neue Fassung: 
„Zur Durchführung von Prüfungsverfahren verar-
beitet die Hochschule die dafür erforderlichen 
Daten.“ 
 

e) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. 
 

f) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 
 

g) In Absatz 4 a) wird das Wort „anonymisiert“ 
durch „entsprechend rechtlicher Vorgaben“ er-
setzt. 

 
h) In Absatz 4 b) erhält die eingeklammerte Auf-

zählung folgende Merkmale: 
Matrikelnummer, Name, Vorname, Anschrift, E-
Mail-Adresse, Studiengang, Hochschulsemes-
ter, Fachsemester, Fakultätszugehörigkeit, Art, 
Note und Datum der Berechtigung zum Hoch-
schulstudium, Hörerstatus, Geburtsort, Ort/Staat 
des Erwerbs der Hochschulzugangsberechti-
gung, Prüfungsdaten sowie die Note des Vorstu-
diums bei Studierenden der Masterstudien-
gänge. 

 
i) Absatz 4 g) wird gestrichen. 

 
j) Absatz 4 h) wird gestrichen. 

 

k) Absatz 4 i) wird zu Absatz 4 g) und erhält fol-
gende Fassung: 
„im Falle der Nutzung des Online-Ticket-Sys-
tems nicht anonymisiert an die EOS-Uptrade 
GmbH zur ausschließlichen Generierung des 
Online-Tickets im TickEOS-System des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Ruhr (Ident-Nummer, 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Zeitraum fahrt-
berechtigtes Semester) sowie zur Rückübermitt-
lung des Tickets bei anschließender sofortiger 
Anonymisierung der Daten im TickEOS-System; 
ein Zugriff des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr 
und der Verkehrsbetriebe auf personenbezo-
gene Daten ist durch technische und organisato-
rische Maßnahmen ausgeschlossen; im Falle ei-
ner Speicherung des Semestertickets auf der 
Chipkarte nicht anonymisiert an die Verkehrsbe-
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triebe zwecks Freischaltung der Fahrtberechti-
gung (Ident-Nummer, Name, Vorname, Geburts-
datum, Zeitraum fahrtberechtigtes Semester).  

 

l) Absatz 4 j) wird zu Absatz 4 h). 
 

m) Absatz 4 k) wird zu Absatz 4 i). 
 

n) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „DSGVO 
und“ vor „Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfa-
len DSG-NRW“ gesetzt. 
 

4. Die Anlage zu § 4 Absatz 6 Satz 3 der Einschrei-

bungsordnung wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird „Satz 3“ gestrichen. 

b) Abschnitt 2. wird zu Abschnitt 1. 

Die Bezeichnung lautet: „Studierendenausweis 
und Online-Ticket; smartphonebasiertes Ticket.“ 

Der 1. Halbsatz wird wie folgt neu gefasst: 
„Im Falle der Nutzung des Online-Ticket-Sys-
tems wird der Studierendenausweis für die Stu-
dierenden der Universität Duisburg-Essen…“. 

c) Abschnitt 1. wird zu Abschnitt 2. 

Die Bezeichnung lautet: „Studierendenausweis 
und E-Ticket“. 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen – in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der 
Universität Duisburg-Essen vom 07.06.2019. 

 
Duisburg und Essen, den 19. Juli 2019 
 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Sabine Wasmer 


